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Von: Helga Hügenell Dstl <helgahuegenell@fad-ev.de>
An: stadtbezirksbudget <stadtbezirksbudget@muenchen.de>
Gesendet am: 20.05.2025 11:35:02

Betreff: Re: BA 17 Antrag Freundschaft zwischen Ausländern und
Deutschen e.V.

Sehr geehrte Frau Schmal,
Ja wir geben Kaffee und Kuchen gegen Spenden ab, allerdings bei Einrechnung aller
Kosten Personal für Einkäufe - Ausgabe usw. Ist dies gerade mal kostendeckend 
Mit freundlichen Grüßen
Helga Hügenell
Von meinem iPad gesendet

Am 13.05.2025 um 13:44 schrieb stadtbezirksbudget
<stadtbezirksbudget@muenchen.de>:

Guten Tag Helga Hügenell,
Guten Tag Kathrin Neumann,
 
Ihren Antrag für den BA 17 haben wir am 07.05.2025 erhalten.
 
Bezüglich des angegebenen Kuchenverkaufs habe ich noch einen kurzen Hinweis an Sie:
Sie haben angegeben den Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis auszugeben, dies ist grundsätzlich
möglich, allerdings müssen Sie gemäß unserer Richtlinien darauf achten, dass die
Spendeneinnahme des Kuchenverkaufs auch als Einnahmen wieder in das Projekt einfließen
müssen.
So können Sie von den gesammelten Spenden die benötigten Kosten für den Einkauf von Kuchen
decken, müssen dann aber die restlichen übrigen Spendeneinnahmen bei der Abrechnung des BA
vorrangig berücksichtigen und hier einbringen.
 
 
Hier der entsprechende Auszug aus den Stadtbezirksbudget-Richtlinien:
9. Einsatz von Eigenmitteln, Einnahmen, Zuwendungen Dritter
Die antragstellende Person hat vorrangig Eigenmittel, Einnahmen und Zuwendungen Dritter
einzubringen bzw. zu beantragen
9.2 Einnahmen
Einnahmen sind alle von der antragstellenden Person aus der geförderten Maßnahme
erzielbaren Geldmittel. Die antragstellende Person soll alle im Zusammenhang mit der zu
fördernden Maßnahme erzielbaren Einnahmen als Deckungsmittel einsetzen. Dazu zählen
unter anderem
9.2.1 …

9.2.7 Einnahmen aus Bewirtungen,

usw.
 
Bitte bestätigen Sie mir deshalb kurz, dass die Spendeneinnahmen als Einnahmen zur
Kostendeckung für das Projekt vorrangig eingesetzt werden. Bei einem weiteren Defizit der
Kosten kann dann der BA Zuschuss nachrangig eingesetzt werden.
 

Telefonat vom 20.05.2025
Spendeneinbringung bzw. Kostendeckung geklärt 
(da Verkauf separat die Einkaufskosten decken soll, nicht im 
Antrag berücksichtigt)




